
bundesrepublikanischen Regelung gewarnt werden, wonach 
auch kreisangehörige Gemeinden auf Antrag zu örtlichen Trä
gem bestimmt werden können. Im Hinblick auf die zum Teil un
terschiedliche Größenordnung der Gemeinden in der DDR und 
denen in der Bundesrepublik, zum Beispiel besonders in Nord
rhein-Westfalen, würde eine solche Regelung zu nicht leistungs
fähigen Jugendämtern führen. Es kommt aber gerade darauf an, 
für die verschiedenen, eingangs genannten Leistungsbereiche 
auch das nötige Fachpersonal bereitstellen zu können. Dies ist 
nur möglich bei Jugendämtern der Kreise und kreisfreien Städ
te, in denen die entsprechende Größenordnung gegeben ist.

Bedenken bestehen hinsichtlich §7 Abs. 4. Dort ist vorgese
hen, den Leiter der Verwaltung der Gebietskörperschaft oder 
den Leiter des Jugendamtes stimmberechtigt wie die vom Volk 
gewählten Vertreter im Jugendhilfeausschuß mitwirken zu las
sen. Dieser Regelung ist zu widersprechen. Zwar gilt in der kom
munalen Verwaltung nicht der Grundsatz der Gewaltenteilung 
wie im Gesamtstaat und den Ländern, dennoch ist dieser Grund
satz auch hier, und zwar im übertragenen Sinne, anzuwenden. 
Die gewählte Vertretung ist das Beschlußorgan. Die Verwaltung 
hat die Beschlüsse durchzuführen. Es geht nicht an, diese 
grundlegend verschiedenen Funktionen miteinander zu vermi
schen.

Es geht bei der Neuordnung des Jugendhilferechts, wie ein
gangs festgestellt, darum, ein neues, modernes Jugendhilfe
recht zu gestalten. Dies muß aus einem Guß sein.

— Wir empfehlen die Überweisung an die genannten Ausschüs
se, um eventuelle Verbesserungen einbringen zu können.

Zur Drucksache Nr. 129 kann ich mich sehr kurz fassen.

Stellvertreter der Präsidentin Helm:

Ich bitte Sie, jetzt erst Fragen zu beantworten.

Frau Schubert, Minister für Jugend und Sport:

Ich habe eine Anfrage zu Ihren Ausführungen. Gehen Sie mit 
mir soweit mit, indem Sie mir zugestehen, daß alle Dinge, die Sie 
gefordert haben, also auch das Kinder- und Jugendhilferecht, 
voraussetzen, daß dann erst Organisationsstrukturen geschaf
fen werden müssen? Das muß erst ausgeführt werden. Es ist 
kein Jugendhilfegesetz, was Ihnen vorliegt, sondern ein Organi
sationsgesetz.

Dr. Wöstenberg (Die Liberalen):

^ Frau Minister, da stimme ich mit Ihnen völlig überein. Aber 
Sie haben ja auch Äußerungen getan und haben den Vorrang der 
Freien-Hilfe-Organisationen skizziert. Aber in § 3 Abs. 3 ist das 
wieder andersherum dargestellt. Da geht der staatliche wieder 
vor dem freien Träger. Insofern, meine ich, muß der Sinn des Ge
setzes schon durchgehend eingehalten werden.

Außerdem muß ich sagen: Auch wenn es hier um die Organisa
tion für ein halbes Jahr geht, müssen wir gewisse Mindestanfor
derungen auch für diesen Zeitraum aus meiner Sicht festschrei
ben.

Nochmals zur Drucksache 129. Der Vertreter des Jugendaus
schusses hat das hier, glaube ich, in einer ausreichenden Weise 
begründet, warum wir auf diesem Gebiet Handlungsbedarf ha
ben. Wir stimmen auch hier der Überweisung in die genannten 
Ausschüsse zu. - Ich bedanke mich.

(Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Helm:

Danke schön. - Ich bitte nun den Abgeordneten Pietsch von 
der Fraktion Bündnis 90/Grüne, das Wort zu nehmen.

Pietsch für die Fraktion Bündnis 90/Grüne:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Mit dem vorlie
genden Gesetzentwurf habe ich so meine Probleme. Erstens for
meller Art. Ich bekam gestern im Ausschuß eine Auflistung von 
Veränderungen vom Ministerium für Jugend und Sport zu dem 
Gesetzentwurf und stelle fest, daß diese Veränderungen in den 
Entwurf, den wir heute vorgefunden haben, nicht eingearbeitet 
sind.

Ich frage mich natürlich, inwieweit diese Veränderungen als 
legitim aufzufassen und zu betrachten sind oder ob sie keine Re
levanz besitzen.

Normalerweise müßten sie ja vervielfältigt werden und jedem 
Abgeordneten vorliegen, sonst könnten wir uns die Lesung ei
gentlich ersparen.

Das zweite. Es handelt sich zwar um ein Jugendhilfeorganisa
tionsgesetz, das Strukturen aufbauen soll, und trotzdem geht es 
nicht, und das zeigt sich jetzt hier auch, daß Inhalte angespro
chen aber nicht definiert werden.

Das Anliegen dieses Gesetzes ist grundsätzlich zu begrüßen. 
Es geht um eine völlig neue Qualität der Jugendhilfe. Es geht 
nicht nur darum, Schäden zu reparieren, sondern es geht auch 
darum, Hilfe, Beratung und Vorbeugung im besten Sinne zu ge
währleisten. Insofern kann ich dem Paragraphen 1 des Gesetz
entwurfes nur Beifall spenden.

Im Paragraph 2 sind aber Aufgaben der Jugendhilfe aufgeli
stet. Da sind die Leistungen genannt. Im Gegensatz zum Recht 
der Bundesrepublik ist diese Auflistung aber sehr verknappt 
und inhaltlich nicht definiert.

Die Gestaltung der Leistungen der Jugendhilfe wird den Kom
munen und den Ländern überlassen und von der Haushaltslage 
abhängig gemacht. Das finde ich außerordentlich bedenklich. 
Bei der gegenwärtigen Situation der Haushalte kann man sich 
vorstellen,

(Beifall, vor allem bei der PDS)

daß zumindest in der Übergangszeit solche „unwichtigen“ Sa
chen wie Jugendhilfe hintangestellt werden. Da habe ich große 
Bedenken, ob dem Anliegen dieses Gesetzes dann in den Kom
munen entsprochen wird.

Daß dieses Gesetz nicht unerhebliche Kosten verursacht - 
nicht, wie es in der Begründung des ersten Entwurfes hieß, daß 
keine zusätzlichen Kosten zu sehen sind -, kann ich so nicht tei
len, denn es muß jedem klar sein, allein die Einrichtung von Ju
gendämtern und die Schulung von haupt- und nebenamtlichem 
Personal bringt einen sehr großen Aufwand.

Paragraph 13 regelt, welche Paragraphen der noch gültigen 
Jugendhilfeordnung außer Kraft gesetzt werden sollen und wel
che weiterhin Gültigkeit behalten.

Ersatzlos gestrichen wurde die Bestimmung, daß Jugendliche, 
die in Heimen leben, beim Erreichen der Volljährigkeit An
spruch auf Wohnung und Unterstützung bei der Einrichtung ha
ben. Diese Bestimmung wurde also ersatzlos gestrichen. Es gibt 
in der Übergangszeit keinen Ersatz dafür. Das finde ich ebenfalls 
außerordentlich bedenklich.

Insgesamt möche ich eines zum Ausdruck bringen: Wenn 
Leistungen für die Jugendhilfe durch Sparmaßnahmen zu sehr 
eingeschränkt werden, so schlagen diese Sparmaßnahmen ins 
Gegenteil um; denn Jugendliche, die ihren Platz in der Gesell
schaft nicht finden, die ausgestiegen sind oder durchgefallen 
sind, verursachen dem Staat wesentlich mehr Kosten als vor
sorgende Leistungen der Jugendhilfe. Das müssen wir uns auf 
allen Gebieten des Jugendrechtes immer wieder vor Augen 
führen.

(Beifall bei der SPD, bei Bündnis 90/Grüne und bei der PDS)
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